
 

 

 

 

An unsere Lieferanten 

 

16.02.2026 

 

Entfernung von Batterien und brennbaren Materialien aus Schrott- und 
Metalllieferungen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

immer wieder kommt es auf Schrottplätzen und Recyclinghöfen zu Bränden. Eine häuzge 
Ursache dafür sind Lithium-Ionen-Akkus und Batterien, die sich unbemerkt in Schrott- 
oder Metalllieferungen beznden. 

Diese Brände können große Schäden verursachen und stellen eine Gefahr für Menschen, 
Anlagen und den gesamten Recyclingprozess dar. 

Aus diesem Grund sind Lithium-Ionen-Akkus, Batterien sowie andere gefährliche oder 
brennbare Materialien grundsätzlich von der Anlieferung ausgeschlossen. Dazu zählen 
zum Beispiel Akkus aus E-Bikes oder E-Scootern, Rauchmelder, E-Zigaretten sowie 
andere elektrische Geräte oder deren Bestandteile. 

Bitte beachten Sie: 
 
Werden Akkus oder Batterien in einer Lieferung gefunden, wird die gesamte Lieferung 
gesperrt und vollständig nachsortiert. Die dabei entstehenden Kosten werden dem 
Lieferanten in Rechnung gestellt. 

Wir bitten Sie daher ausdrücklich, vor der Anlieferung sicherzustellen, dass sich keine 
Akkus, Batterien oder andere brennbare Materialien in der Lieferung beznden. 

Ab sofort wird für jeden gefundenen Akku bzw. jede Batterie eine pauschale 
Vertragsstrafe in Höhe von 500 EUR erhoben, sowie ggf. Schadenersatz. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 
 
 

 


